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I. AUSFERTIGUNGSVERMERK 

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, dem Vorhaben- und Erschließungsplan, den 
planungs- und bauordnungsrechtlichen Textfestsetzungen sowie der Begründung stimmt in allen sei-
nen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein. Das für den Bebauungsplan gesetzlich vor-
geschriebene Verfahren wurde eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.  

 

Datum: ...........................................      Ort: ................................................................ 

(Unterschrift) 

Der Bebauungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung am ......................... in Kraft.  

Datum: ...........................................      Ort: ................................................................ 

(Unterschrift)  
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II. RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674). 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 
29.07.2009 (BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 
(BGBl. I S. 3908) 

- Landesnaturschutzgesetz (Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft 
– LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147) 

- Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung Rheinland-Pfalz (LUVPG) vom 
22.12.2015 (GVBl. 2015 S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.03.2018 
(GVBl. S. 55) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderun-
gen und zur Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 
des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Art. 
5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 24.09.2021 (BGBl. I S. 4458) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3901)  

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 
14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 
118) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15.06.1970, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 

- Verkehrslärmschutzverordnung (Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)) vom 12.06.1990 (BGBl. I 
S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04.11.2020 (BGBl. I S. 2334)  

- DIN-Normen und sonstige Regelwerke 

DIN-Normen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Langenlonsheim-Stromberg (Fachbereich 3 – Bauen, Gebäude Warmsrother Grund 2, 55442 Strom-
berg) eingesehen werden. Ein Bezug der DIN-Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH (unter der 
Adresse Saat-winkler Damm 42/43, 13627 Berlin, bzw. http://www.beuth.de) möglich. 
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III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen wird folgendes textlich festgesetzt:  

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
(gemäß § 9 Abs. 1 BauGB) 

1.1. Vorhabenbezug des Bebauungsplans 

Im Rahmen der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB i.V. mit § 9 Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchfüh-
rung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Die Vorhaben 
sind vor Abschluss des Durchführungsvertrages auch nicht im Rahmen des § 33 BauGB zu-
lässig. 

1.2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

Zulässig sind bauliche und sonstige Anlagen, die dem medizinischen Dienstleistungssektor 

dienen, so insbesondere  

- Arztpraxen 

- Apotheken 

- die zum Betrieb der zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanlagen, Funktions-

räume, Zugänge, Stellplätze, Zufahrten, Wege und Freiflächen etc. 

Wohnungen sind zulässig. 

1.3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)  

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche durch die Grundflä-
chen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen ist bis zu einer GRZ von 0,9 
zulässig. 

1.3.2. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 

(siehe Planzeichnung) 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze gemäß § 16 Abs. 4 BauNVO für die 

maximale Gebäudehöhe (GH - höchster Punkt des Baukörpers) festgesetzt. 

1.3.2.1. Gebäudehöhe (GH) 

Die Gebäudehöhe / maximale Höhe der baulichen Anlage (GH) ist der senkrechte 

Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem höchsten Punkt des Gebäu-

des / der baulichen Anlage. 

Dies ist bei geneigten Dächern (einschließlich gegeneinander versetzten Pultdä-

chern) die Oberkante der Dachkonstruktion (Firstlinie). 

Die GH wird auf eine Höhe von 327,2 m ü. NN festgesetzt. 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe darf für betrieblich bzw. technisch notwen-

dige Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Schornsteine, Aufzugs- und Aufgangsbauten 

etc.) sowie für Werbeanlagen, Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen 

um maximal 1,0 m überschritten werden, wenn ihre Grundfläche 5 % der Gebäu-

degrundfläche nicht überschreitet. 

1.3.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 

Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig. 

1.4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

1.4.1. Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

Es wird die offene Bauweise mit seitlichem Grenzabstand festgesetzt. 
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1.5. Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

1.5.1. Innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind 
Stellplätze nur in den zeichnerisch festgesetzten `Flächen für Stellplätze´ zulässig. 

1.5.2. Innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. 

1.5.3. Innerhalb des in den Geltungsbereich einbezogenen Flurstücks 34/3 sind Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO sowie nicht überdachte Stellplätze und Zufahrten au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Überdachte Stellplätze und 
Garagen sind nicht zulässig. 

1.6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.6.1. Wasserdurchlässige Befestigung von Belägen 

PKW-Stellplätze, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige Wege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau auszubilden. Geeignet sind z. B. 
Rasengittersteine, weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite > 2 cm), dränfähige Pflaster-
steine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen. 

1.6.2. Beleuchtung 

Zur Beleuchtung mit Mastleuchten sind nur (möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte) 
LED-Lampen (mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum zwischen 2.000 bis 3.000 Kel-
vin Farbtemperatur) zulässig. Vermeidbare Abstrahlungen in nicht notwendig auszuleuch-
tende Bereiche – so insbesondere in die nach Norden und Osten gerichteten Freiflächen – 
oder in den Himmel sind zu vermeiden (bspw. durch abgeschirmte Leuchten mit geschlosse-
nem Gehäuse und durch zielgerichtete Projektionen). Lampen und Leuchten dürfen somit 
nur von oben nach unten strahlen; Kugelleuchten o.ä. sind somit nicht zulässig.  

1.7. Geh- und Fahrrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

1.7.1. Für die durch Planeintrag festgesetzte Fläche wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten des im 
Norden angrenzenden Grundstückseigentümer festgesetzt. 

1.8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

1.8.1. Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind auf der in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Fläche die Außenbauteile (d.h. Fenster, Außenwände und Dachflächen) schutz-
bedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1: 2018-01 
‘Schallschutz im Hochbau‘ bzw. der jeweils aktuell baurechtlich eingeführten Fassung auszu-
bilden. Die hierfür maßgeblichen Außenlärmpegel sind in nachstehender Abbildung darge-
stellt. 

Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und 
Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. 

Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im Baugenehmi-
gungsverfahren nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche Außenlärmpegel vorlie-
gen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile sind dann entsprechend 
den Vorgaben der DIN 4109 zu reduzieren. 
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1.8.2. Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

Im gesamten Plangebiet sind in den schutzbedürftigen Räumen, die zum Nachtschlaf ge-
nutzt werden können, fensterunabhängige, schallgedämmte Lüftungen einzubauen oder 
bauliche Maßnahmen vorzusehen, die eine ausreichende Belüftung (Mindestluftwechsel ge-
mäß DIN 1946-6: 2019-12 ‘Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen‘) bei Einhal-
tung der Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile sicherstellen. 

Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im Baugenehmi-
gungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall vor dem Fenster des zum Nacht-
schlaf genutzten Raumes der Beurteilungspegel nachts 50 dB(A) nicht überschreitet oder 
der Raum über ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel ≤ 50 dB(A) nachts) her belüftet 
werden kann. 
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1.9. Grünordnerische Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB) 

1.9.1. PKW-Stellplätze, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige Wege sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau auszubilden. Geeignet 
sind z. B. Rasengittersteine, weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite > 2 cm), dränfähige 
Pflastersteine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen. 

1.9.2. Pro 6 angefangene Kfz-Stellplätze ist in räumlicher Zuordnung mindestens 1 standortgerech-
ter, stadtklimatoleranter Baum I. oder II. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Es sind Arten aus der nachstehenden Pflanzenliste oder Kulturformen dieser Arten in der 
dort vorgegebenen Mindestqualität zu verwenden. Es ist für jeden Baum ein verfügbarer 
Wurzelraum von mindestens 12 m² und eine Baumscheibe von mind. 6 m² Größe herzustel-
len. Es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der Stämme verhindern (Baum-
schutzgitter; hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. ä.). Bei Abgang 
sind in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichwertige Pflanzungen 

1.9.3. Zur Herstellung einer Randbegrünung ist eine mind. 2-reihige Strauchpflanzung mit einem 
Reihenabstand von 1,5 m und einem Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m herzustellen. Die 
Pflanzen sind aus der Pflanzenliste unter Ziffer 1.10 auszuwählen. Die landesnachbarrecht-
lichen Regelungen sind zu beachten. 

1.10. Pflanzenliste 

Es sind gebietseigene Gehölze aus dem Herkunftsgebiet 4 „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ entsprechend des „Leitfadens zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ 
zu verwenden (https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/recht/Dokumente/leitfaden_gehoelze_.pdf). 

Bäume I. Ordnung: 

Aesculus hippocastanum – Rosskastanie 

Fagus sylvatica – Rotbuche 

Fraxinus excelsior – Esche 

Juglans regia – Walnuss 

Quercus robur – Stieleiche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Ulmus carpinifolia – Feldulme 

Bäume II. Ordnung 

Acer campestre – Feldahorn 

Betula pendula – Sandbirke 

Carpinus betulus – Hainbuche 

Cydonia oblonga – Quitte 

Malus sylvestris – Wildapfel 

Mespilus germanica – Mispel 

Populus tremula – Espe 

Prunus avium – Vogelkirsche 

Prunus padus – Traubenkirsche 

Pyrus pyraster – Wildbirne 

Sorbus aria – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Sorbus domestica – Speierling 

Sorbus torminalis – Elsbeere 

Sträucher: 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 

Cornus mas - Kornelkirsche 

Corylus avellana - Waldhasel 

Ligustrum vulgare - Rainweide 

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 

 

 

Prunus spinosa - Schlehe 

Rosa canina - Hundsrose 

Rosa rubiginosa - Weinrose 

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

 

 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/recht/Dokumente/leitfaden_gehoelze_.pdf
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 

2.1. Dächer (§ 88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO) 

2.1.1. Dachform 

Zulässig für Hauptgebäude sind Satteldächer und Walmdächer und jeweils daraus abgeleitete 

Dachformen (z. B. gegeneinander versetztes Pultdach, Krüppelwalmdach).  

Bei einem gegeneinander versetzten Pultdach müssen die Firstkanten der entgegengesetzt 

fallenden Dachteile jedoch mindestens 0,80 m und höchstens 1,80 m versetzt sein; zudem 

muss von den entgegengesetzt fallenden Pultdachteilen die Fläche der einen mindestens 2/3 

der Fläche der anderen betragen). 

2.2. Solare Energiegewinnung auf Dächern (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 6 sowie § 62 

Abs. 1 Nr. 2d LBauO) 

2.2.1. Die Installation von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf geeigneten Dächern ist 
vorbehaltlich der erforderlichen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen zulässig. Derar-
tige Anlagen dürfen jedoch nicht mehr als 30 cm über die Dachhaut ragen und müssen 
ebenso geneigt sein wie das jeweilige Dach. 

Hiervon ausgenommen sind flache oder flach geneigte Dächer (Neigungen zwischen 0° und 
7°), auf denen freistehende Anlagen bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig sind. Diese müs-
sen aber mindestens 2,0 m von den Rändern des Daches zurückbleiben. 

Von den vorstehend definierten Maßen und Vorgaben können Abweichungen zugelassen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass deren Einhaltung eine unverhältnismäßig hohe Ein-
schränkung für den angestrebten Energieertrag zur Folge hätte. 

 
 

2.3. Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 und 

Abs. 6 LBauO) 

2.3.1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für eine sonstige zulässige 
Nutzung benötigt werden, gärtnerisch als Freifläche anzulegen und zu unterhalten, sie dür-
fen nicht dauerhaft als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. 

2.3.2. Lose Stein- / Materialschüttungen (bspw. Schotter, Splitt, Kies, Glas), die nicht pflanzlichen 
Ursprungs sind, sind nicht zulässig. Ausnahmen davon sind lediglich zulässig für Steinschüt-
tungen in einer Breite von maximal 50 cm unmittelbar an der Gebäudewand, die der raschen 
Ableitung von Niederschlagswasser in den Untergrund dienen („Traufstreifen“), sowie für 
Wege. 
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IV. ÄNDERUNG BESTEHENDER RECHTSVERHÄLTNISSE 

1. Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Die vorliegende 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans ´Binger Höhe – Zwischen Alte 

Steige und Rother Weg` überplant mit ihrem Geltungsbereich einen Teilbereich des rechtskräfti-

gen Bebauungsplanes ´Binger Höhe – Zwischen Alter Steige und Rother Weg`. Dieser Bebau-

ungsplan wird in diesem Teilbereich der vorliegenden 6. Vereinfachten Änderung durch die Fest-

setzungen des gegenständlichen Bebauungsplanes ersetzt; die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen, die nachrichtlichen Übernahmen und Hinweise werden somit mit dem Inkrafttre-

ten der vorliegenden 6. Vereinfachten Änderung unwirksam und durch die jeweils vorliegenden 

ersetzt. Die Festsetzungen für die sonstigen, nicht von der 6. Vereinfachten Änderung berührten 

Flächen des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes bleiben hingegen unverändert gültig. 

2. Einbezogene Flächen 

Die vorliegende 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans ´Binger Höhe – Zwischen Alte 

Steige und Rother Weg` überplant mit ihrem Geltungsbereich einen Teilbereich des rechtskräfti-

gen Bebauungsplanes ´Binger Höhe – Zwischen Alter Steige und Rother Weg`.  

Die in dem rechtskräftigen Bebauungsplan getroffene Festsetzung Ziffer 5. wird unwirksam und 

durch die vorliegende Festsetzung Ziffer III.1.5.3 ersetzt.  

Die übrigen Festsetzungen des bisher rechtskräftigen Bebauungsplanes bleiben hingegen un-

verändert gültig. 

V. NACH ANDEREN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN GE-
TROFFENE FESTSETZUNGEN / NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN / VERMERKE (§ 9 ABS. 6 UND ABS. 6A BAUGB) 

1. Lage in einem Naturpark 

Das Plangebiet liegt im Naturpark ´Soonwald-Nahe` (Landesverordnung vom 28.01.2005; GVBl 

S. 46, Anlage neu gefasst durch Verordnung vom 26.06.2020; GVBl. S. 301), allerdings außer-

halb von dessen Kernzonen.  

Allerdings gelten die Schutzbestimmungen des § 6 gemäß § 7 der Landesverordnung nicht für 

„Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche Nutzung dargestellt oder 

festgesetzt ist; dies gilt auch für einen künftigen Bauleitplan, sofern die zuständige Naturschutz-

behörde zugestimmt hat“. Es ist ausgeschlossen, dass durch die vorliegende Bebauungsplanung 

nachhaltige oder gar erhebliche negative Auswirkungen auf den Schutzzweck bewirkt werden.  

VI. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

A. Allgemeine Hinweise 

1. Nutzung von Niederschlagswasser 

Die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung ist zulässig (vorbehaltlich 

der erforderlichen Anzeigen) und erwünscht. 

Zur Reduzierung der Abflussverschärfung und Nutzung von Brauchwasser sollte das Dachwas-

ser der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzisternen gesammelt werden.  

Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend 

der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 - Technische Regeln für Trinkwasser-

installation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennung von 

Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz her-

gestellt werden; zudem sind sämtliche Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hin-

weisschild ´Kein Trinkwasser` zu kennzeichnen.  

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/ej5/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-NatParkSoonwaldVRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-NatParkSoonwaldVRPV1P3
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Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbe-

triebnahme den Verbandsgemeindewerken anzuzeigen. Außerdem ist der Wasserversorgungs-

träger darüber zu informieren. Schließlich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine An-

zeigepflicht für Regenwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber der zuständigen Be-

hörde gegeben.  

2. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers 

Niederschlagswasser soll auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, verwertet oder versickert wer-

den, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Die Versickerung von Niederschlagswas-

ser von befestigten Flächen hat über die belebte Bodenzone zu erfolgen.  

Die Bemessung von Versickerungsanlagen hat gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 der deutschen 

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. zu erfolgen.  

Die Versickerung über flache, bis zu 30 cm tiefe Mulden kann als erlaubnisfrei angesehen wer-

den. Für die gezielte Versickerung in zentralen Mulden, Becken etc. sowie für die Einleitung in 

ein Fließgewässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Antragsunterlagen sind recht-

zeitig vor Baubeginn bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, einzu-

reichen. Bei Versickerung mit mehr als 500 m² angeschlossener, abflusswirksamer Fläche oder 

bei Einleitung in ein Fließgewässer mit mehr als 2 ha angeschlossener, abflusswirksamer Fläche 

ist der Erlaubnisantrag bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Was-

serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz einzureichen.  

Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzule-

gen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen 

nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers 

sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG als Benutzungen gelten und einer wasserrechtlichen Er-

laubnis bedürfen. 

Bei Einleitung in ein Fließgewässer ist hinsichtlich der Abflussverschärfung ein Ausgleich der 

Wasserführung nach § 28 LWG erforderlich.  

3. Bauzeitliche Grundwasserhaltung  

Sofern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke Nieder-

schläge ein Aufstau auf den grundwasserführenden Schichten hervorgerufen wird, kann eine 

bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfür ist eine wasserrechtliche Geneh-

migung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen. 

4. Beachtung der Aussagen des geotechnischen Gutachtens 

Die Aussagen des geotechnischen Berichts des KERN Geolabors (2021) zum Bauvorhaben: 

Neubau eines Geschäftsgebäudes mit Arztpraxis und Apotheke in 55442 Stromberg, Königsber-

ger Straße, Flur 4, Flurstück 33/3 – Projekt-Nr. B 21-1549-1. Sprendlingen sind zu beachten. Das 

Gutachten ist Bestandteil der Begründung. 

5. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc. 

Für Bauvorhaben können spezielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden. Falls die Bau-

maßnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und Grundwasser-

verhältnissen durchzuführen. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 

1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Un-

tersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, 

Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Ent-

wurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: 

Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden. 

6. Bodenschutz 

Bei Erdarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ und DIN 

18915 „Vegetationsarbeiten im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten. Im Rahmen von 

Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist daher zu Beginn 

aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu lagern. Es sollte geprüft 
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werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordnerischen Gestaltung (z.B. Mo-

dellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Verwendungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen.  

7. Denkmalschutzrechtliche Vorgaben 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-

zes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund im Sinne 

des § 16 DSchG gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu las-

sen und der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde 

oder die Verbandsgemeindeverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungs-

gebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten. 

Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und 

Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. 

Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 

angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache 

mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen For-

schung entsprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu 

rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. 

des Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

8. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen 

Auf Leitungstrassen von Ver- und Entsorgungsanlagen dürfen ohne Schutzmaßnahmen keine 

Baumpflanzungen vorgenommen werden; die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes 

DVGW Richtlinie GW 125 sowie des „Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind zu be-

achten. 

9. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Ver-

dachtsflächen  

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflä-

chen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. Nach § 5 Abs. 1 Landesboden-

schutzgesetz sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über 

das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regi-

onalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord) mitzuteilen. 

10. Vorgaben zum Brandschutz 

Die landesbauordnungsrechtlichen Vorgaben zum Brandschutz (so insbesondere in § 15 LBauO) 

sind zu beachten, und ihre Einhaltung ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen. 

11. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und Rettungsfahrzeugen 

Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Ein-

satz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung dieser 

Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkommission Bauauf-

sicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 

LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.  

12. Löschwasser 

Die bereitzustellende Löschwassermenge von mindestens 800 I/min (48 m³/h) über einen Zeit-

raum von zwei Stunden ist sicherzustellen, siehe DVGW Arbeitsblatt 405 (DVGW-Deutscher Ver-

ein des Gas- und Wasserfaches e. V. Frank-furt/Main, Ausgabe Februar 2008). 

Die Hydranten für die Entnahme des Löschwassers sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für 

die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 

Meter betragen. 
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B. Umwelt- bzw. naturschutzfachliche Hinweise 

1. Artenschutz 

Die Artenschutzbestimmungen der §§ 19 und 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu 

beachten.  

Zur Vermeidung der Tötung, Beschädigung oder Gefährdung besonders geschützter und be-

stimmter anderer Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dürfen Rodungen und Fällungen von 

Gehölzbeständen nur außerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 

28.02. des darauffolgenden Jahres vorgenommen werden.  

Vor Beginn aller Abriss-, Sanierungs- oder Baummaßnahmen sind im Vorfeld vorhandene 

Bäume, Gebäude und das Baufeld auf das Vorkommen o. g. Arten vertiefend zu untersuchen. 

Die Bestimmungen des § 24 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) sind zu beachten. 

In diesem Bebauungsplan können insbesondere brütende Vögel und Fledermäuse betroffen sein.  

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Befreiung nach § 67 

BNatSchG bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen.  

Als Bestand stützende Maßnahme wird grundsätzlich empfohlen, an den Gebäuden Nisthilfen für 

Gebäudebrüter (Vögel/Fledermäuse) vorzusehen. 


